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Beschlussvorlage der Verwaltung 
 
Fachgebiet 10 
Aktenzeichen:  

 

Vorlage Nr.: BV/1294/2019 
 

 

Vorlage für die Sitzung    

Wahlausschuss Entscheidung 26.11.2019 öffentlich 

 

Beratungsgegenstand: Bestellung eines Schriftführers und eines stellvertretenden 
Schrfitführers für den Wahlausschuss 

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen: 
 
 

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung: 
keine 
 
 

 
 
1. Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Verwaltungsfachwirt, Herr Helmut Esser, wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen 

Widerrufes zum Schriftführer für die Niederschrift der Beschlüsse des Wahlausschusses 
bestellt. 
 

2. Zum stellvertretenden Schriftführer wird der Verwaltungsfachwirt, Herr Volker Grap, bestellt. 
 
2. Erläuterungen: 
 
Nach § 58 Abs. 7 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), ist über die Beschlüsse der Ausschüsse eine 
Niederschrift aufzunehmen. Auf die Ausschussmitglieder und das Verfahren in den Ausschüssen finden 
die für den Rat geltenden Vorschriften entsprechende Anwendung (vgl. § 58 Abs. 2 Satz 1 GO NW). 
 
Der Schriftführer kann vom Wahlausschuss (durch Mehrheitsbeschluss) sowohl jeweils zu Beginn der 
Sitzung neu bestellt oder auch für mehrere Sitzungen im Voraus bestimmt werden.  
 
Schriftführer kann auch ein Ausschussmitglied sein. Sofern ein Bediensteter der Verwaltung bestellt 
wird, hat die Bestellung im Benehmen mit dem Bürgermeister zu erfolgen.  
Der Ausschuss ist in seiner Entscheidung sowohl hinsichtlich der zu bestellenden Person als auch des 
Zeitraumes, für den die Bestellung gelten soll, frei. 
 
Mit der Bildung des Wahlausschusses für die Durchführung der Kommunalwahlen 2020 sind die 
Positionen der Schriftführung neu zu besetzen.  
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Die Verwaltung schlägt vor: 
 
1. den Verwaltungsfachwirt, Herrn Helmut Esser, zum Schriftführer  
 
2. und den Verwaltungsfachwirt, Herrn Volker Grap, zum stellvertretenden Schriftführer 
 
zu bestellen. 

 
Rheinbach, den 12.11.2019 

 
 
 Stefan Raetz Volker Grap 
 Bürgermeister Fachgebietsleiter 
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